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Vorlage Stadtparlament vom 31. März 2015 Nr. 2903

191.01 Dienst und Besoldung städtisches Personal: Rechtliches 

Aufhebung des Reglements über den Schutz vor sexueller Belästigung am Arbeits-

platz vom 29. Oktober 2002 

Antrag 

Wir beantragen Ihnen, folgenden Beschluss zu fassen: 

Das Reglement über den Schutz vor sexueller Belästigung am Arbeitsplatz vom 29. Oktober 

2002 (sRS 191.9) w ird aufgehoben. 

 

Am 21. Februar 2012 verabschiedete das Stadtparlament das revidierte Personalreglement 

(PR), das per 1. Januar 2013 in Kraft gesetzt wurde. Der Stadtrat hat gestützt darauf per 

1. Mai 2013 das revidierte Reglement zum Vollzug des Personalreglementes (VZP) erlassen. 

Gemäss Art. 3 PR ist der Schutz der Persönlichkeit der Mitarbeitenden, insbesondere auch 

das Treffen von Vorkehren zum Schutz vor Diskriminierung und sexueller Belästigung, eine 

explizite Aufgabe der Stadt. Art. 6 PR ermächtigt den Stadtrat weiter, ergänzende Regelun-

gen zum Personalrecht zu erlassen. 

In der Folge hat das Personalamt alle Ausführungsreglemente überarbeitet, darunter auch 

ein neues, vom Stadtrat zu erlassendes Reglement über den Schutz vor sexueller Belästi-

gung am Arbeitsplatz. Wesentliche Verbesserungen gegenüber dem heutigen, vom Stadt-

parlament erlassenen Reglement, sind die inhaltliche Ergänzung des Reglementes zum 

Thema Diskriminierung allgemein und Mobbing am Arbeitsplatz sowie der Wegfall der stadt-

internen Vertrauenspersonen. 

Das neue, vom Stadtrat erlassene Reglement wurde, w ie alle städtischen Personalerlasse, 

den Verbänden und den Dienststellen zur Vernehmlassung unterbreitet. Die Antworten sind 

vom Stadtrat vor dem definitiven Erlass gewürdigt worden. 
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Damit das neue, vom Stadtrat erlassene Reglement in Kraft treten kann, ist das alte Regle-

ment w iederum durch das Stadtparlament aufzuheben. Der Stadtrat bringt dem Stadtparla-

ment hier sein bereits – unter dem Vorbehalt der Aufhebung des alten Reglements – erlas-

senes neues Reglement informationshalber zur Kenntnis. 

 

Der Stadtpräsident: 

Scheitlin 

 

 

Der Stadtschreiber: 

Linke 

 

Beilagen: 

−� Reglement über den Schutz vor sexueller Belästigung am Arbeitsplatz vom 29. Oktober 

2002 (sRS 191.9); Aufhebungsbeschluss 

−� Reglement über den Schutz vor Diskriminierung, bei sexueller Belästigung und Mobbing 
am Arbeitsplatz (stadträtliches; zur Kenntnis) 

 

 


